
 

 

Kindeswohl vor Elternrecht?  

Deutschland wird aufgeschreckt von einer Serie von Kindesmissbrauch, Kindesvernachlässigung oder 
Misshandlung mit Todesfolge, verursacht durch die eigenen Eltern. Das alles passiert mitten unter 
uns, in den Städten und Dörfern in denen jeder von uns lebt und oft niemand nimmt Notiz davon. 
Bezahlen müssen das die Schutzbedürftigsten unter uns, die Kinder. 10 – 15 % der Kinder werden in 
Deutschland geschlagen. Ihre Misshandlung ist ein schichtübergreifendes Phänomen, über das kaum 
diskutiert wird. In der Öffentlichkeit beginnt der Skandal erst dort, wo gerade die überforderten Eltern 
ihre Kinder aufs schwerste verletzen, hungern lassen oder gar zu Tode quälen.  
Kinder in Deutschland sind ein Armutsrisiko, so der. Armuts- und der Jugendbericht der 
Bundesregierung. Und es fehlt nicht nur an Nachbarschaft und sozialer Kontrolle, sondern auch an 
regulärer Kinderbetreuung. So bleiben misshandelte Kinder und Jugendliche leider allzu oft unerkannt.  

Politiker aller Fraktionen fordern nun eine gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau der 
Vorsorgeuntersuchungen. Der Kinderarzt soll nun diejenigen erreichen, die von Nachbarschaft, 
Kindergarten, Schule unbeobachtet bleiben und von einer finanziell immer mehr ausgetrockneten 
Kinder- und Jugendhilfe und Prävention nicht mehr erreicht werden. 
Tatsächlich aber lenkt die Forderung nach zwangsweisen Voruntersuchungen vom wirklichen 
Handlungsbedarf ab.  

Die Früherkennungsuntersuchungen der Kinder sind unbestritten erfolgreiche Leistungsangebote der 
gesetzlichen Krankenversicherung (U1- bis U9-Untersuchungen nach § 26 SGB V), um einer 
körperlichen, psychischen oder geistigen Fehlentwicklung von Kindern durch präventives Handeln 
vorzubeugen und ggf. zu therapieren.  
Unsere Kinderärzte verfügen über die dazu notwendigen Kenntnisse, aber was passiert mit den 
Kindern, die vier Wochen vor dem Kinderarztbesuch nicht misshandelt werden? Und mit den Ärzten, 
die eine Misshandlung übersehen, weil eben nicht unmittelbare körperliche Spuren zu sehen sind?  

Sicher könnten Kinderärzte, wenn sie denn so ausgebildet sind, dass sie Misshandlungen überhaupt 
erkennen, einen Beitrag zum Schutz des Kindes leisten. Aber die zehn Vorsorgeuntersuchungen bis 
zum 13 Lebensjahr, mit Pausen von 1,5 Jahren ab dem 24 Monat und einer Pause von 5 Jahren ab 
dem fünften Lebensjahr sind allein schon wegen ihrer zeitlichen Ausdehnung kein wirksames 
Instrument.  

Zudem würde ein bürokratisches Monstrum geschaffen. Immerhin 90 % aller Eltern nehmen die 
Vorsorgeuntersuchungen bis zum zweiten Lebensjahr wahr, danach sackt die Quote auf 70 % ab. In 
der Konsequenz würde eine strafbewährte Verpflichtung dazu führen, dass Bußgeld- und 
Widerspruchsstellen aufzubauen wären, ein medizinischer Datenabgleich beim Wohnort- oder 
Krankenkassenwechsel aufgebaut werden muss und vielleicht sogar Zwangsvorführungen mit Polizei 
und Jugendamt zu vollziehen sind. Im Ergebnis würde viel Geld in eine Bürokratie fließen, Geld, das 
wirksamer für die Hilfe der Kinder und ihrer Eltern zu verwenden ist.  

In einer freien Gesellschaft ist es Sache des Einzelnen, welche medizinischen Leistungen er in 
Anspruch nimmt. Erst wenn Gefahr für die körperliche Unversehrtheit besteht, können Gerichte die 
medizinische Sorge an Dritte delegieren. Werden nur die sorgeberechtigten Eltern dazu verpflichtet, 
ihre Kinder „medizinisch vorzuführen“, würde dies zu einem vollständigen Systemwechsel führen. 
Denn wenig später müssten auch alle alten Menschen zwangsvorgeführt werden um Auswüchse in 
Pflegeheimen zu verhindern, und Menschen, die schon einmal unter einer psychischen Erkrankung 
gelitten haben, wären gleichfalls vorzuführen, weil sie sich ja irgendwann mal wieder selber schaden 
könnten. Nicht mehr der Richter entscheidet über eine solche Zwangsmaßnahme, sondern Zwang 
würde zum Allgemeingut und Patentrezept für alle Gefährdungen in der Gesellschaft. Gerade mal 30 
Jahre ist es her, dass der „Fürsorgestaat“ mit seinen Auswüchsen überwunden ist, soll jetzt der 
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„Vorsorgestaat“ aufgebaut werden, der bereits dann in Erscheinung tritt, wenn Eltern eine 
Untersuchung vergessen?  

Die Frage ist ob es Sinn macht alle Eltern zu verpflichten, ein neues Zwangssystem aufzubauen, und 
die integere Wahrnehmung der Elternrechte in Frage zu stellen?  

Sicher muss die Frage gestellt werden, wie man die Minderheit der Eltern erreicht, die mit ihrem Kind 
nicht in die Vorsorgeuntersuchung kommen.  

Die Nichtteilnahme kann natürlich ein Indiz dafür sein, dass die Eltern der ihnen zuvörderst 
obliegenden Pflicht zur Pflege ihrer Kinder nicht ausreichend nachkommen.  

Aber Gewalt gegen Kinder ist eben nicht eine auf einige Skandale reduzierte Ausnahmeerscheinung. 
Sie zu entdecken muss Aufgabe aller „Systeme“ sein, ob dies nun die gesundheitliche Vorsorge ist, 
eine Ausweitung der Hebammendienste, das Angebot von Elternschulen oder auch der Kindergarten- 
und Schulbesuch. Die Inanspruchnahme all dieser Einrichtungen ist verbindlicher zu gestalten, das 
Personal entsprechend zu qualifizieren. Und selbstverständlich könnten auch gesundheitsbezogene 
Prävention ein freiwilliges Angebot solcher Einrichtungen sein.  

Insgesamt braucht es ein gesellschaftliches Klima, das wieder vom Hinschauen, und nicht vom 
Wegschauen geprägt ist. Und für das Hinschauen braucht es Orte der Begegnung und die aktive 
Einbeziehung der Kinder.  

Misshandlung lässt sich ordnungspolitisch nicht wirksam bekämpfen. Vielmehr braucht es eine 
stärkere Verpflichtung auf das Kinderwohl, und die Bereitschaft, dann auch die notwendigen Schritte 
zu unternehmen.  

Der Gesetzgeber hat mit der letzten Änderung des SGB VIII (KIK) und die Einführung des § 8a einen 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, und die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit 
allen an der Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen Beteiligten nachdrücklich 
differenziert. Damit hat das Jugendamt eindeutigere Rechtsgrundlagen für sein Handeln bei 
Kindeswohlgefährdung. Voraussetzung ist, das Jugendamt erhält Kenntnis von der Notwendigkeit 
seines Handelns. Das Jugendamt ist kein Ermittlungsorgan und es hat zwischen verschiedenen 
Grundrechtsrelevanzen abzuwägen. Das Grundrecht der Eltern konkurriert mit dem Recht des Kindes 
auf Erziehung und Entwicklung und auf Schutz des Kindeswohls. Beides ist zu sichern durch das 
Staatliche Wächteramt.  

Gefährdete Kinder brauchen in Notsituationen die Aufmerksamkeit, Zivilcourage der ganzen 
Gesellschaft und die Professionalität der Fachkräfte. Doch dazu braucht es der ausreichenden 
Finanzierung, dem Ausbau der Prävention und der Bereitschaft, wenn ein Kind anders nicht zu 
schützen ist, entsprechende Mittel für die Begleitung der Eltern oder gar notwendige Schutzräume 
(Tagesgruppen, Heime, usw.) auszugeben.  
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